
In seiner Entscheidung 6 Ob 51/21z beschäftigte sich der OGH mit
einem Fremdwährungskredit der UniCredit Bank Austria, der die
Regelung enthielt, dass die Rückzahlung des Kredits in jener Wäh-
rung erfolgen soll, in der der Kredit aufgenommen wurde. Der
betreffende Kreditnehmer erhielt den Kreditbetrag in Euro und
nicht in Schweizer Franken ausbezahlt. Der Kreditnehmer argu-
mentierte, dass der Kreditvertrag insoweit intransparent im Sinne
des §6 Abs 3 KSchG und daher unwirksam sei, als er eine effekti-
ve Fremdwährungsschuld vorsehe. Da der Vertrag keinen Um-
rechnungsmodus festlege, könne er die Höhe des nur in Euro be-
zifferten Kreditobligos in Schweizer Franken, also in der Schuld-
währung, nicht ermitteln. Damit macht er geltend, dass die Kredit-
summe und davon abgeleitet auch die Rückzahlungssumme als
Hauptleistungspflicht des Kreditnehmers nicht ausreichend kon-
kretisiert seien.
Vorliegend wurden im Kreditvertrag alle Beträge ausschließlich in
Euro angegeben und ein Umrechnungsmodus zwischen Schwei-
zer Franken und Euro nicht vereinbart. Auch die Auszahlung des
Kredits erfolgte in Euro.
Die Rechtsfolge daraus wäre aber keine (Teil-)Nichtigkeit intrans-
parenter Vertragsklauseln, sondern vielmehr, dass der Kreditver-
trag gar nicht wirksam zustande gekommen sei, weil die wesent-
lichen Vertragsbestimmungen gar nicht ausreichend bestimmt
sind. 
Der OGH gelangte zum Ergebnis, dass ein Fremdwährungskredit-
vertrag ohne eine wirksame Vorschrift über die Umrechnung der
Fremdwährung in Euro nur dann wirksam zustande gekommen
ist, wenn die Aus-, Rück- und Zinszahlung allein in der Fremd-
währung erfolgt. Diese Entscheidung wurde mehrfach zitiert und
verursachte auch die entsprechende Aufregung im Leben der be-
troffenen Verbraucher.
Ein paar Monate später revidierte der OGH jedoch diese beson-
ders verbraucherfreundliche Judikatur: In der aktuellen Entschei-
dung 4 Ob 208/21y vom 24. Mai 2022 stellte der OGH zusammen-
gefasst fest, dass ein Kreditnehmer eines Fremdwährungskredits,
der jahrelang Kontoauszüge und Abrechnungen erhalten hat,
sich nicht im Nachhinein auf angebliche mangelnde Bestimmtheit
des Kreditvertrages berufen kann.
Wichtig sei festzuhalten, dass der Kreditnehmer keinerlei Bean-
standungen in dieser Hinsicht vorgenommen hätte: Der Kläger im
vorliegenden Fall erhielt seit 2004 laufend Kontoauszüge und
jährliche Abrechnungen, ohne diese jemals zu beanstanden. 
Außerdem wurde der Kläger in den Jahren 2015, 2017, 2018 und
2019 mehrfach auf die Kursentwicklung hingewiesen, der Kläger
lehnte jedoch die Konvertierung seines Kredits ab.
Daher gelangt der OGH zum Ergebnis, dass auf jeden Fall indi -
viduell überprüft werden muss, inwiefern der Kreditnehmer all
die Jahre, in denen der Kreditvertrag bestand, insofern wider
Treu und Glauben gehandelt hat, dass er in Kenntnis der Fremd-
währungsschuld (=laufende Kontoauszüge, Kontaktaufnahmen
durch die Bank) keine Maßnahmen gesetzt hat. 
Ich empfehle daher vor jeder Klagseinbringung eine ausreichend
detaillierte Prüfung des konkreten Falls.
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